
~ d ~ i e s e r 
Bebauuigsplan-.Zntwurf mit Sext und Begründung-hät 

nach 9 2 (6) des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 19.60 

(BGB1. I, S. 341) auf die Dauer eines 2onats in der Zeit 

vom 17. Febr. 1965 bis 18.?<!ärz.1965 einschließlich zu 

jedermanns Einsicht öffentlich aus 
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Der S hdtdirektor 


vom 23.Juni 1960 

ch den Rat der Stadt Xettwig arn 23.Apiil 1965 
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I&)Dieser Bebauun h $ 11 des Bundesbaugesetzes vom 
23. Juni 1960 Verf ügung 

vom 


Essen, den ~ i e & e5 ~ ' k . e1-f 
Landesbaubehörde Ruhr 


SI Die Bekanntmachung gemäß $ 12 des Bundesbaugesetzes vom 
23. Juni 1960 ( BGB1. I, S. 341 ) ist im Amtlichen l!~litteilungs-
blatt für den Landkreis Diisseldorf-.iettmann W .  vom 4s';.2 7965 
veröffentlicht worden. 

Dieser Plan liegt ab .+2.796$ öff entlieh aus. 


Kettnig, den !C, o ~ e ~ u b e r  

' ,$11" J>&..> 
- . - Y .  urgermeister

JVDieser Bebauungsplanentwurf mit Text und Begründmg hat 
wegen eines Formfehlers erneut nach 5 2 (  6) des Bundesbau- 
gesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB~.I, S. 341) auf.die Dauer 
eines itonats in der Zeit vom 11. Aug. 1965 bis 13. Sept,l965 

einschließlich zu jedermanns Einsicht öffe tlich ausgelegen. 


Kettwig, den 9..1965 

J&/ Dieser Plan ist gemäß 5 10 
1960 (BGB1. I, S. 341) dur der Stadt Kettwig am 

g.0ict-u>ber.I76S als hlossen worden. 

Kettwig, den 44 .  okdo 


Begründung gemäß 5 2, Abc. 6, BBauG. 
zum Bebauungsplan Nr. 8 für das Gelände ,zvischen ~ing-/ 

Bahnhof- und Guterstraße 
.-.--.------------------.--..,.-.-- ~" -

Bei der' Aufstellung des Leitplanes der Stadt Kettwig ist der 

Grundstückskomplex zwischen ~ing-{~ahnhof- und Güterstraße 

als gewerbliche Bautlache ausgewiesen worden. In den letzten 

Jahren hat sich aber gezeigt, daß eine reine gewerbliche 

Nutzung dieses Geländes wegen der Verkehrssituation nicht 

vorteilhaft ist, zumal Zu- und Abfahrten an der Hingstraße 

( B 288 ) irn Verkehrsinteresse nicht erstellt werden können. 

Um das Grundstück nach seiner Lage zu nutzen, ist eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes erforderlich und die Vmwandlung der 
Fläche in eine gemischte Baufläche ( P& ) ,  ?/,ischgebiet( EI) 
riot:aendig geworden. Es handelt sich hier um ein echtes stiidte- 
bauliches Erfordernis. 


Die Planunterlage ist nach Katasteructerlagen und nach amtlicher 

Aufnahme durch einen öfientlich bestellten Vermessungsingenieur 

ausgearbeitet worden. Der Planbereich ist beno,ders gekenn-

zeichnet. 


Im Planbereich wird eine gemischte Bebauung zur Ausführung ge-

langen. Die Verkehrsplanung ist mit dem Landesstraßenbauamt 

Düsseldorf abgestimmt. Im iiofraurn sind ein Einderspielplatz 

und auch ausreichend Kfz.-Abstellplätze vorgesehen. Aus der 

Verwirklichung dieses B6bauungsplanes entstehen der Stadt 

Kottwig keine Kosten. 


Vermerkt 


Dieser Bebauungsplanentv,~urf mit Text und Begründung hat nach 
$ 2 ( 6) des Bundes'uaugesetzes vom 27. 6..6-0 ( BGBl.I,S.341) 
auf die Dauer eines L$opats in der Zcit..von: 17. 2. bis 18.3.65 
einschlie%lich zu jedermanns Einsicht' öffentlich -uszulegc:n. 

Dieser Bebauungsplmentwurf. mit Text und Begründung hat 
wegen eines Formfehlers erneut nach 5 2 (6) des Bundes- 
baugesetzes vom 23.6.60 (BGB~.I, S. 341) auf die Dauer 
eines Uonats in der Zeit vom 11. 8. bis 13. 9. 65 ein- 
schließlich zu jedermanns Einsicht öffentlach ausgelegen. 


Kettwig, den %g. ?96h 

Nr.08/75



Gemäß 8 1 7  des Bundesbaugesetzes vom 2 3 .  Juni 1960 
(BGB1. I, S. 341) ist dieser Plan mit Verfügung vom 
26. 11 .  65 - AZ: I B 1-125.4 (Kettwig 8 )  genehmigt 
worden. 

Landesbaubehörde Buhr 

1 . A .  gez. Räppel 

(LS) 

0berreg.- und -baura-t 


Die Richtigkeit dieses Vermerkes mit dem Original 

wird hiermit bescheinigt. 


ICettwig, den 8. Dez. 1965 


Stadt Kettwi~ 
-. 
dtdirektor 



